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Hans Muster (bitte anpassen)
Brunnadernstrasse 1 (bitte anpassen)
3006 Bern
Einschreiben

Regierungsstatthalteramt

Bern-Mittelland

Poststrasse 25

3071 Ostermundigen

Bern, …... ………. 2017
(spätestens 3. März)
Einsprache gegen die neue Mobilfunkanlage

(Baukontroll-Nr.: 2016-0639)
Sehr geehrter Herr Regierungsstatthalter

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Swisscom plant am Elfenauweg 94, 3006 Bern, eine neue Antennenanlage (Mobilfunk).

Ich bin Mieter / Eigentümerin der Liegenschaft ..................................., 3006 Bern. Diese liegt im Einspracheperimeter des geplanten Neubaus (692,96 m vom Antennenstandort).
Ich erhebe hiermit fristgerecht Einsprache gegen dieses Projekt und melde gleichzeitig Rechts​verwahrung an.

I.
Rechtsbegehren:

1.
Das Baugesuch der Gesuchstellerin sei abzuweisen, und es sei der Bauabschlag für das Bau​vorhaben zu erteilen.
2.
Es sei Kenntnis von der Rechtsverwahrung zu nehmen.


- unter Kostenfolge -
II.
Begründung:

1.
Die Auflage war weder vollständig noch korrekt: Zuerst standen noch keine Bauprofile, und der Plan des Perimeters war falsch (Bremgarten statt Elfenaupark). Noch viel schlimmer ist aber, dass die Anlage in der Auflage als Umbau bezeichnet wird, dabei wird sie versetzt und hat neu sogar einen 25 m hohen Mast. Erst bei den Gesuchsunterlagen wird richtigerweise von einem Neubau der Anlage gesprochen.

Auch befremdet es, dass dies im Parkgebiet möglich sein soll. Dies ist meines Erachtens rechtlich nicht zulässig und würde Ausnahmen bedingen.

Gemäss BZ vom 30.1.2017 (Artikel von Tobias Marti) fehlt es wahrscheinlich auch an der Zu​stimmung des Gemeinderates. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser seine Zustimmung für den Neubau einer Antenne im Elfenaupark je erteilt hätte. Es ist zu hoffen, dass der Gemein​derat dies nun neu beurteilt und als Gesamtgemeinderat die nötige Zustimmung für den Bau der Antenne an diesem sensiblen Ort verweigert.
2.
Der Elfenaupark ist hoch geschützt. Er ist im Verzeichnis der gemäss NHG (Natur- und Hei​matschutzgesetz) geschützten Inventare aufgenommen. Hier dürfen nur ausnahmsweise Ein​griffe vorkommen. Die vorgesehene 25 m hohe Antenne stört das Landschaftsbild erheblich. Sowohl das Gutachten der IG Elfenau als auch der Bericht Hager (Parkpflegewerk) sprechen sich klar für den hohen Wert des Elfenaugutes aus. Dieses darf nicht durch eine hässliche An​tenne beeinträchtig werden.
Die Grundversorgung des Mobiltelefonempfangs (Telefonieren und SMS schreiben) für das Elfenaugebiet ist gut. Die projektierte Antenne dient deshalb vorab den Gemeinden Muri und Wabern und der Verbesserung des Internetempfangs.

Doch die Verbesserung des Internetempfangs für das Laden von grossen Datenmengen auf Smartphones gehört nicht zur Grundversorgung und kann deshalb den massiven Eingriff in das Landschaftsbild keinesfalls rechtfertigen. Diesbezüglich hat ein Baurekursgericht wegen der Beeinträchtigung von geschützen Objekten in Zollikon ZH die Standortgebundenheit ver​neint und den Bauabschlag verfügt. Entscheidend war für das Gericht, dass die Grundversor​gung für Mobiltelefone gewährleistet und ein geschützter Perimeter betroffen war (vgl. Zürich​see-Zeitung vom 17.11.15).
Zu diesen Fragen sind zwingend ein Gutachten der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission und ein Gutachten der Stadtbildkommission einzuholen.
3.
Auch die Gründe des Ortsbildschutzes und die Bestimmungen des Tierschutzes (unmittelbare Nähe des Reservates Elfenau) gebieten den Bauabschlag.
Ein Bauvorhaben hat den gestalterischen Vorgaben von Art. 9 ff. Baugesetz und Art. 6 der städtischen Bauordnung zu entsprechen. Nach Art. 6 Bauordnung sind Bauten oder Anlagen unzulässig, wenn sie sich nicht in das Stadt-, Quartier- und Strassenbild und die Stadtsilhou​ette einfügen oder die Einheitlichkeit der wesentlichen Merkmale der betreffenden Bebauung nicht wahren, selbst wenn sie die übrigen Bauvorschriften einhalten würden. 

Die geplante Anlage ist ein massiv störender Fremdkörper, der „wie eine Faust auf das Auge passt“. Was für private Eigentümer gilt – die Einhaltung der Anforderungen des Ortsbild- und Denkmalschutzes – muss auch für die Gesuchstellerin gelten. Desgleichen muss sich die Ge​meinde Bern ihrer Verantwortung als Grundeigentümerin bewusst sein.
4.
Ich melde zusätzlich Rechtsverwahrung im Sinne von Art. 32 des Dekrets vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren an.

Damit werden die Gesuchstellerin, die Bewilligungsbehörden sowie der Liegenschaftseigen​tümer darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich mir die Geltendmachung privatrechtlicher Ersatz​ansprüche für Schäden, welche durch das Bauvorhaben entstehen, ausdrücklich vorbehalte. Dies gilt insbesondere auch für gesundheitliche Schäden an Mensch und Tier, die durch die Immissionen der Antennenanlage hervorgerufen werden könnten.
Fachleute gehen von einer Wertverminderung auf Wohnliegenschaften von 10 bis 40% und mehr aus, wenn in der Nachbarschaft gut sichtbare Mobilfunkantennen stehen. Praxisgemäss rechnet man mit einer Wertminderung von 10%, sobald sich ein Mobilfunksender mit Feld​stärke 1 V/m in der Nähe einer Liegenschaft befindet. Für jede zusätzliche Feldstärke von 1V/m wird eine Wertminderung von weiteren 10% angenommen. Bei grossen Feldstärken werden vor allem Wohnliegenschaften als beinahe unverkäuflich erachtet.

Somit erweisen sich die eingangs gestellten Rechtsbegehren als begründet, und es wird höflich um Folgegebung ersucht.

Mit freundlichen Grüssen

Beweismittel:

Amtsbericht der Stadtbildkommission 
amtlich anzuordnen

Augenschein
amtlich anzuordnen

Amtsbericht der Denkmalpflege
amtlich anzuordnen

Amtsbericht der Eidg. Fachstellen
amtlich anzuordnen



